
BSO: Artikel 1.12 Festgefahrene und gesunkene Fahrzeuge

Artikel 1.12  Festgefahrene und gesunkene Fahrzeuge 
 
Ist ein Fahrzeug festgefahren oder gesunken und wird dadurch die Sicherheit der Schiffahrt beeinträchtigt, 
so muß dessen Schiffsführer die Zeichen entsprechend den Artikeln 3.08 und 3.11 setzen und unverzüglich 
die zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen treffen. Ist dies nicht möglich, so hat er 
unverzüglich die nächsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen.


